
Grunde genommen auch durch das An-
wachsen biologischer Kenntnisse über
Ursachenverkettungen in keiner Weise
tangiert werden können. 

Seltsamerweise hat im Zeitalter des ex-
ponenziellen neurobiologischen Wis-
senswachstums der Hinweis auf die De-
terminiertheit kausaler Zeitreihen im
Nervensystem dennoch zu Irritationen
hinsichtlich des Freiheitskonzeptes ge-
führt. Hier mag sich ein Bedürfnis nach
Schließung des deterministischen Welt-
bildes kundtun, welches angesichts der
immer größeren Daten- und Theorien-
fülle einen größeren Eigendruck zu ent-
wickeln vermag. Die grundsätzliche Ab-
grenzung des Freiheitskonzeptes gegen-
über den kausalen Naturereignissen
dürfte aber auch durch einen genaueren
Kenntnisstand betreffs der Zeitreihen ei-
gentlich nicht Irritationen hinsichtlich der
Konzepte der Freiheit (also des Reiches
der Gründe und damit der Vernunft) be-
wirken. Dass dieses dennoch der Fall ist,
mag mit einigen fehlerhaften Intuitionen
zusammenhängen, welche auf der Seite
des Freiheitskonzeptes in der Geschichte
wiederholt aufgetreten sind, ohne dass
sie bei Betonung der Freiheit aus Grün-
den notwendig wären. 

So hat schon Kant angenommen (in sei-
nen Briefen an den Neuroanatomen Söm-
mering), dass das Gehirn wohl analyti-
sche und synthetische Denkprozesse tra-
gen könne, und zwar wohl am ehesten in
der Flüssigkeit der Hirnkammern, wel-
che, wie die damals gerade aufkom-
mende Wasserchemie zeigte, Analysen

Eigentlich bräuchte es bei den Vertretern
des Konzeptes der Freiheit angesichts der
Entwicklung der Hirnforschung keine
Besorgnis zu geben. Das Konzept der
Freiheit wurde schon vor über 200 Jahren
gegenüber biologischen Theorien im-
munisiert. Kant stellte heraus, dass auch,
wenn in der Welterscheinung alles deter-
miniert ist, die Handlungen dennoch zu-
gleich als von der Vernunft bestimmt an-
gesehen werden können. Da die Vernunft
zeitlos ist, würde es keinen Widerspruch
darstellen, wenn Handlungen zugleich
von der Zeitreihe der Erscheinungen als
auch von der Vernunft her bestimmbar
gedacht werden. Wie dieses zugleich im
Einzelnen gedacht werden sollte, führte
Kant jedoch nicht aus. Er hielt es sogar für
ausgeschlossen, dass dies im Einzelnen
verstehbar gemacht werden könnte. Den-
noch war mit diesem Standpunkt des
„Zugleich“ von Zeitlichem und Zeitlo-
sem ein Vernunftreich installiert worden,
dessen Gründe als unabhängig von den
Ursachen der Natur anzusehen waren.
Die Freiheit gehört in das Reich der
Gründe. Natur kennt keine Gründe, son-
dern nur Ursachen. 

Das Freiheitskonzept Kants
Kant hält es daher für ausgeschlossen,
dass die Freiheit, die ihre Heimat im
Reich der Gründe hatte, auch in der Bio-
logie aufgewiesen werden könnte. Diese
Freiheitstheorie war also gegenüber bio-
logischen Konzeptionen immunisiert. Sie
hat bislang bei den Freunden der Freiheit
eine Favoritenrolle gespielt und dürfte im
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und Synthesen von Wasserstoff und Sau-
erstoff vielleicht durchführen würden.
Kant nahm jedoch an, dass die höchsten
Prozesse der Synthese, die Integration
(die so genannte transzendentale Apper-
zeption) im Ich nicht mehr vom Gehirn
und seinem Kammerwasser getragen
würden. Dieser Ausschluss der höchsten
geistigen Prozesse von einem Zugleich
zur Materialität war im Grunde genom-
men nicht zwingend, da ansonsten ja
auch vom Zugleich der Erscheinungen
und der Vernunft ausgegangen worden
war. Für die intuitive Übersicht und die
Fokussierung des Denkens auf seine ei-
gene Welt schien es aber „angenehmer“
zu sein, nicht immer das Zugleich der Ma-
terialität, das heißt der kausalen Zeitrei-
hen der Naturerscheinungen mitdenken
zu müssen. Insofern war bei Kant schon
angelegt, den Gedanken des „Zugleich“
im Kontext biologischer Fragestellungen
nicht konsequent durchzuhalten. An sys-
tematischer Stelle hätte sich Kant diese
Schwäche allerdings wohl kaum erlaubt.
Die bequemliche Einstellung gegenüber
dem Leib-Seele-Problem und die Frage
der Parallelität von Vernunft und Ner-
vensystemfunktion fand in den nachfol-
genden Vertretern der Freiheitstheorien
jedoch eine dem Konzept des Zugleich
unangemessene Betonung der Abge-
sondertheit des Vernunftreiches. 

„Naturalisierung des Geistes“
Der von der analytischen Philosophie
(Willard van Orman Quine) und von vie-
len Hirnforschern erhobene „Naturalisie-
rungsanspruch“1 gegenüber dem Geist
konnte bei zunehmender empirisch theo-
retischer Einlösung des Naturalisierungs-
programmes daher zu einem Schock bei
den Theoretikern der Freiheit führen, der
im Grunde genommen aufgrund der
kantischen Immunisierungsstrategie gar
nicht hätte erfolgen dürfen.2 In der Ge-
schichte der Freiheitstheorien lassen sich
jedoch genügend Positionen ausmachen,

welche den kantischen Standpunkt nicht
konsequent durchhalten und nach „ob-
jektiven“ Lücken in den Kausalketten der
Natur Ausschau halten. Dazu gehört nicht
nur der untaugliche Versuch des Physi-
kers Pascal Jordan3, die zwar zufälligen,
aber dennoch deterministischen Quan-
tenprozesse als Grundlage von Freiheit 
(es wäre nur Beliebigkeit) anzusetzen. 

Auch in der Rechtsphilosophie selbst
ließ sich das Bedürfnis nach „objektiven“
empirischen Räumen der Freiheit nicht
immer zurücknehmen. So wurde von
dem Strafrechtler Welzel4 eine objektive
Akausalität im Individuum unter ande-
rem im Zusammenhang mit der Ausge-
richtetheit auf Gegenstände (Intentio-
nalität) angenommen. Heute macht das
Naturalisierungsprogramm des Geistes
auch vor einer neurowissenschaftlichen
Beschreibung der Intentionalität nicht
Halt. Die bequeme Intuition, dass die
transzendentale Freiheit (eines Zugleichs
der Freiheit der Vernunftgründe in der
objektiven Empirie) selbst objektiv nach-
weisbar sei, muss mit der fortschreiten-
den Einlösung des Naturalisierungspro-
gramms durch Kognitionswissenschaf-
ten und Neurophilosophie zunehmend
zurückgenommen werden. 

Dies dürfte der transzendentalen Posi-
tion eigentlich gar nicht schaden, sondern
eher geeignet sein, sie präzise herauszu-
arbeiten. Dies ist in einer Situation, in wel-
cher die Neurowissenschaften nun aber
selbst ihre Grenzen überschreiten, nicht
immer ganz übersichtlich durchführbar.
Das transzendentale Programm, die
Selbstbeschäftigung der Vernunft mit ih-
ren eigenen Begriffen, ist per definitionem
gegenüber Naturalisierungen immuni-
siert. Die in diesem Programm entwi-
ckelte Rede von der Freiheit zurückwei-
sen zu wollen, wäre, anders als bei den
Versuchen, Freiheit objektiv empirisch
nachzuweisen, eine den Neurowissen-
schaften nicht angemessene Übersteige-
rung ihrer Anspruchsmöglichkeiten. 
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Um die transzendentale und die empi-
rische wissenschaftliche Position jeweils
in ihr Recht setzen zu können, ist es in der
gegenwärtigen Situation empfehlens-
wert, zunächst einige von Hirnforschern
getätigte Rückweisungen des Freiheits-
konzeptes selbst in ihre Schranken zu
verweisen. Dabei soll dies nicht in dem
Sinne geschehen, dass darauf verwiesen
wird, dass der Gebrauch der Vernunft
nur das Vorrecht einer Berufsgruppe
(zum Beispiel der Philosophen) sei. Der
Gebrauch der Vernunft steht auch den
Empirikern zu. Dies vorzubemerken ist
deswegen wichtig, weil es sonst zu Ver-
härtungen des Konzeptes von Vernunft
kommen könnte. 

Selbstprüfung der Vernunft
Wichtig ist, dass der Selbstprüfungspro-
zess der Vernunft von allen Menschen,
und dies ist schließlich das Programm der
Aufklärung, getragen wird. Insofern
steht auch den Hirnforschern das Recht
zu, Äußerungen über Vernunft zu täti-
gen. Bei der weiteren Selbstprüfung der
Vernunft ist es jedoch sinnvoll, die offene
Diskussion nicht nur anhand der Grenz-
ziehungen zwischen Fachdisziplinen
orientiert sein zu lassen. Die Selbstkritik
der Vernunft, insbesondere seit Kant eine
hohe Aufgabe der Philosophie, ist eine
Angelegenheit der Vernunft und nicht
nur einer Fachdisziplin. 

Die Attraktivität, die nun die Hirnfor-
schung für viele Philosophen und auch
Rechtstheoretiker gefunden hat, ist zum
nicht geringen Teil darin begründet, dass
das spontane Interesse, eine objektiv em-
pirische Freiheit nachweisen zu wollen,
nicht nur die Einwendungen der Ver-
nunft, sondern auch die problematischen
Ergebnisse der Empirie offen gelegt be-
kommt. Die Äußerungen von Hirnfor-
schern, dass man von nun ab aber nicht
mehr von Freiheit reden solle (so Wolf
Singer), ist allerdings nicht nur angesichts
des unempirischen Konzeptes von Frei-

heit ungedeckt, sondern auch in der kon-
kreten Ausführung der Kritik des Frei-
heitskonzeptes, so zum Beispiel bei Ger-
hard Roth, unzureichend. 

Problematik der Experimente
Gerhard Roth5 greift bei der Zurückwei-
sung der Freiheit auf für diese Fragestel-
lung unzureichende empirische Unter-
suchungen zurück, deren Interpretatio-
nen im Hinblick auf die Freiheitsfrage un-
zureichend durchgeführt wird. So refe-
riert er die Experimente von Libet6 und
entsprechende Nachfolgeexperimente7,
in denen gezeigt wird, dass vor einer in-
struierten Fingerbewegung, die zu einem
selbst gewählten Zeitpunkt durchgeführt
werden darf, Hirnaktivität im Subcortex
vor der Durchführung der Fingerbewe-
gung nachweisbar ist, und zwar noch be-
vor das Individuum darüber bewusst Be-
scheid weiß, dass es diese Bewegung
durchführen wird. Damit erscheinen die
Experimente als Beleg dafür, dass vom
unbewusst arbeitenden Subcortex (den
unter der Hirnrinde gelegenen tieferen
Hirnstrukturen) eine Handlung eingelei-
tet wird, von der unser Bewusstsein erst
nach der Einleitung erfährt. Damit wäre
das Bewusstsein nicht der Ursprung un-
seres Handelns, sondern nur der nach-
trägliche Bescheidwisser. 

Auch verfeinerte Experimente, bei de-
nen nicht nur der Zeitpunkt der Fingerbe-
wegung, sondern auch die Hand, welche
bewegt werden sollte, gewählt werden
konnte, reichen noch nicht an die Dimen-
sionen der Freiheit heran, welche ein
Handeln aus Gründen betrifft. Hätten Li-
bet und seine Nachfolgeexperimentato-
ren, welche die Versuchspersonen befrag-
ten, ob sie an dem Experiment teilnehmen
möchten, sie während der Abwägungs-
prozesse hinsichtlich des Für und Wider
einer Teilnahme am Experiment neuro-
physiologisch untersuchen können, dann
wäre etwas über die Neurophysiologie
der Entscheidungsprozesse aus Gründen
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an den Tag gebracht worden. Bei den
bisher erfolgten Experimenten ist dies je-
doch noch nicht der Fall. So interessant es
ist, dass bei weitgehend vorprogram-
mierten Bewegungen, bei denen nur der
Zeitpunkt oder die Körperseite der Wahl
offen stehen, unser Bewusstsein erst spät
eingeschaltet wird, so wenig ist damit
jedoch über eine Entscheidung aus Grün-
den ausgesagt. Entscheidungen aus
Gründen verweisen in eine Zeitdimen-
sion, die mit einem zeitlichen Experimen-
talfenster von 2000 Millisekunden ge-
wöhnlich höchstens bruchstückhaft er-
fasst werden könnten. Gründe verweisen
in eine lange Entwicklungsgeschichte ei-
nes Individuums, und es wäre daher an-
gemessen, wenn man Freiheit aus Grün-
den im Hinblick auf die konkrete Biogra-
fie eines Individuums diskutieren
möchte, dass man sich bei der Analyse
nicht auf wenige Millisekunden be-
schränkt. Aber selbst, wenn man größere
Zeiträume in den Blick nimmt, bleiben
empirische Untersuchungen im Bereich
der Zeitreihen und tangieren damit nicht
das transzendentale Konzept von Frei-
heit. Lässt man sich aber auf Empirie ein,
und für sehr viele Zwecke ist dies höchst
wünschenswert, dann erscheint es emp-
fehlenswert, Untersuchungen der Hirn-
wissenschaftler beizuziehen, die hierfür
von höchster Bedeutung sind, in der
philosophischen Reflexion aber noch
nicht die entsprechende Resonanz gefun-
den haben. Hier ist an die Untersuchun-
gen des Magdeburger Neurowissen-
schaftlers Munte8 und auch anderer For-
schergruppen zu denken, die zeigen
konnten, auf welche Weise kognitive Pro-
zesse einem Korrekturvorgang unterwor-
fen werden können. 

Korrekturen 
auf der Bühne des Bewusstseins
Damit wird eine für die Frage der Freiheit
wichtige Dimension eröffnet, jedenfalls
eine, die wichtiger ist als die zerebrale

Organisation konstruiert spontaner Fin-
gerbewegungen. Die Analyse des Korrek-
turmonitorings durch das Gehirn zeigt,
dass das Bewusstsein die Bühne und Sze-
nerie für Korrekturprozesse zur Verfü-
gung stellen kann und damit keinesfalls
nur in eine nachgeordnete Position
gegenüber den Hirnprozessen gerät.
Dass die Herstellung dieser Bühne selbst
nicht einem freien Schalten des Bewusst-
seins unterliegt, muss kein Nachteil sein,
wenn die Menschen einander genügend
Zeit für Korrekturprozesse einräumen.

Auf jeden Fall wäre es verfrüht, auf-
grund einiger fälschlich empirisch inter-
pretierter transzendentalphilosophischer
Positionen und der dadurch geschwäch-
ten Freiheitstheorien und der nun noch
gar nicht weit reichenden empirischen
Befunde das Freiheitskonzept gänzlich
zurückzuweisen  und auf „dieser Basis“
eine Strafrechtsreform anzumahnen.
Man mag aus anderen Gründen für eine
Überdenkung rechtsphilosophischer Po-
sitionen eintreten. Die Experimente von
Libet geben hierfür jedoch noch keine
ausreichende Handhabe. Überhaupt
muss man sich klarmachen, dass eine
Aufgabe des Freiheitskonzeptes, so irr-
witzig dies für eine transzendentalphilo-
sophische Position angesichts empiri-
scher Ergebnisse ohnehin erscheinen
mag, auch nicht mit einfacher Transfor-
mationsinvarianz erfolgen würde. 

Konsequenzen für den Strafvollzug?
Die vorschnelle Verabschiedung eines
Strafkonzeptes jedenfalls zu Gunsten ei-
nes Therapiekonzeptes kann durch die
Ergebnisse der Hirnforschung keinesfalls
begründet werden. 

Mag für die zunehmende Betonung
von Therapie im Rahmen des Strafvollzu-
ges einiges sprechen, so kann das Verab-
schieden des Strafkonzeptes aus hirnthe-
oretischen Gründen allein keinesfalls ge-
regelt werden. Dies ist offenkundig, und
daher sei für die Debatte für die Seite der
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Strafkonzeptsgegner nur ein Minimalein-
wand erwähnt, nämlich der, dass in vie-
len Bereichen auch bei psychologisch-me-
dizinischer „Heilung“ der gestörten Per-
sönlichkeit ein Wiederauftreten von
Straftaten stattfinden kann, sodass Strafe
unter Umständen auch im therapeuti-
schen Kontext rekonstruiert werden kann
als ein Verfahren, gerade die Straftäter-
schaft semantisch gezielt anzugehen, so-
dass der Strafvollzug dann nicht nur als
Genugtuung gegenüber den Normen der
Gesellschaft, sondern auch als Interven-
tion zu Gunsten der Restitution des Täters
interpretiert werden könnte. 

Notwendigkeit 
als Moment der Freiheit?
Obwohl einige Eliminationsbegehren von
Seiten der Hirnforscher gegenüber dem
Freiheitskonzept vorschnell sind, wird
das konzertierte Naturalisierungspro-
gramm von Neurophilosophie, Kog-
nitionswissenschaft und Neurowissen-
schaften die Vertreter philosophischer
Freiheitskonzepte noch ernsthaft in Atem
halten. Es ist nicht damit getan, vor-
schnelle Generalisierungen deterministi-
scher Positionen zurückzuweisen. Zu-
nächst jedoch wird von manchen Hirn-
forschern nicht genügend berücksichtigt,
dass in den vielen Freiheitstheorien das
Verhältnis zur Notwendigkeit gerade als
konstitutives Moment von Freiheit ge-
deutet wird. So wird in nicht unwichtigen
Freiheitskonzepten Freiheit als Selbstver-
hältnis zur eigenen Determiniertheit an-
gesehen (siehe zum Beispiel Hermann
Krings9). Aber auch hier ist die Intuition
zurückzuweisen oder zumindest zu pro-
blematisieren, dass dieses Selbstverhält-
nis schon aus der Determiniertheit her-
ausführen würde. 

Gemäß dem Naturalisierungsanspruch
vieler neurowissenschaftlicher Positionen
wird gerade auch das Selbstverhältnis als
ein neuronaler Prozess zu charakterisie-
ren versucht. Die Annahme beziehungs-

weise die Evidenzen der Hirnforschung,
dass das Gehirn kein so genanntes Zen-
trum für das Selbst aufweisen würde,
muss dabei noch nicht grundsätzlich ir-
ritieren, könnte aber mit einer Einsicht
Kants in Einklang gesehen werden, näm-
lich mit der, dass mit dem Ich ohnehin
keine Anschauung verbunden werden
könne. Räumliche Metaphern der Hirn-
forschung suggerieren jedoch, dass die
ebenfalls räumlichen Metaphern der
Transzendentalphilosophie (das Ich als
höchster Punkt) in Irritationen versetzt
werden, sodass, wenn man keine prinzi-
pielle Kluft zwischen Leib und Seele an-
nehmen würde, die Intuition des Ich als
separierbarem „Punkt“ an Kraft verlieren
könnte. 

Aus Sicht der Hirnforschung wäre das
Edelman’sche Konzept10 einer Gruppen-
bildung bei kognitiven Prozessen durch
Auswahl neuronaler Aktivität aus dem
„Selben“ des ganzen Gehirns eher mit
zum Beispiel Heidegger’schen Positio-
nen, so der Einkehr in das „Selbe“, har-
monisierbar. Damit wird allerdings mit
den Ergebnissen und Theorien der Hirn-
forschung und Neurophilosophie ein völ-
lig neuartiges Feld eröffnet, das mit der
Dilthey’schen Entgegensetzung von Na-
tur- und Geisteswissenschaften allein
nicht mehr reguliert werden kann. 

Neuartige Verbindung 
von Vernunft und Natur
Die Virulenz neuartiger Ergebnisse der
Hirnforschung liegt gerade darin, dass
auf der geisteswissenschaftlichen Seite
selbst die Vernunft und damit die Freiheit
und das Handeln aus Gründen in einem
Maße problematisch geworden sind, wel-
ches die einfache Entgegensetzung von
Vernunft und Natur nicht mehr gestattet.
Wenn die Reflexivität selbst zum Thema
der Hirnforschung wird und nicht mehr
die Rückbiegung in ein Ich, sondern in ein
allgemeineres Selbes (über die Trennung
von Philosophie und Naturwissenschaft
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hinweg) diskutabel werden lässt, dann
deutet sich eine Neukonfiguration der
Problemlage an. Solche Transformations-
prozesse erfordern aufgrund der fehlen-
den Invarianz kostbarer und wichtiger
Kultur- und Gesellschaftskonzepte un-
sere höchste Aufmerksamkeit. 

Politische Freiheit?
Wurde Freiheit in staatspolitischer Hin-
sicht als das Selbstverhältnis der Bürger
zum Staat konzipiert, so würde in einer
deterministischen Wiedereinholung die-
ser Denkfigur der bedeutsame politische
Faktor dieses Selbstverhältnisses in einer
nivellierenden Sprache des Determi-
nismus nicht ohne weiteres ausreichend
markiert werden können. Zumindest
müssten erhebliche Anstrengungen und
wahrscheinlich auch sprachliche Um-
ständlichkeiten investiert werden, um
innerhalb eines deterministischen Welt-
konzeptes jene Freiheit des Bürgers zu
markieren. Diese hat  – auch wenn sie in
ihrem Selbstverhältnischarakter natur-
wissenschaftlich determiniert sein kann –
doch eine besondere Aufmerksamkeit in
einem entschiedenen Maße verdient, wel-
che in der allgemeinen Rede von der De-
terminiertheit nur unzureichend aufge-
bracht wird.

Schutz der praktischen Freiheit
Denjenigen, denen die Freiheit bei der
Grundlegung von Staat und Gesellschaft
dringlich am Herzen liegt, kann daher
empfohlen werden, zu ihrem Schutz
weniger das Projekt einer Aufweisung
von Grenzen des Naturalisierungspro-
jektes der Neurowissenschaften zu ver-
folgen als vielmehr erstens die Möglich-
keiten einer (transzendentalphilosophi-
schen) Charakterisierung des Reiches der 
Freiheit als Handeln aus Gründen erneut
zu bestimmen und zu untersuchen, zwei-
tens das (von der Transzendentalphiloso-
phie vernachlässigte) Problem des Ver-
hältnisses des Reiches der Gründe zum

Bereich der Empirie angesichts der er-
heblichen Naturalisierungsmöglichkei-
ten der Neurowissenschaften eingehend
zu erforschen, drittens Positionen des
Selbstverhältnisses und der Freiheit unter
dem Anspruch von Naturalismus und
Determinismus wenn nicht zu rekon-
struieren, so doch zumindest zu markie-
ren, damit die politisch wichtigen Kon-
zepte der Freiheit nicht nur bei einem
Sprung in die Transzendentalphilosophie
gegenwärtig bleiben, viertens Ausschau
zu halten nach Konzepten von Freiheit,
die nach den Versuchen, Vernunft zu ver-
zeitlichen (welche nicht nur von den Neu-
rowissenschaften, sondern auch von der
Philosophie selbst verfolgt wurden), dem
Bedürfnis des Menschen nach Freiheit
und Gerechtigkeit einen neuen Impetus
geben können. Hier ist insbesondere zu
denken an ethische Auslegungen, denen
zufolge der Mensch in einen unendlichen
Appell zum ethischen Handeln gestellt
erscheint, auch ohne dass er auf ein ela-
boriertes Konzept von Vernunft Bezug
nimmt11.

Wir müssen uns aufgrund historischer
Erfahrungen der Tatsache bewusst sein,
dass nicht nur Materialismus und Deter-
minismus einen eliminativen Umgang
mit den politisch wichtigen Konzepten
der Freiheit befördern können, sondern
dass auch philosophische Projekte der
Verzeitlichung der Vernunft (so zum
Beispiel bei Martin Heidegger) unzurei-
chenden Raum für eine Formulierung
ethischer Anliegen zurücklassen12. So-
sehr man in der Rückverweisung der
Vernunft in die Zeit eine Intensivierung
der unendlichen Verantwortung sehen
kann, so ist doch zu berücksichtigen,
dass der explizite gesellschaftliche und
juristische Diskurs nicht schadlos des
Konzeptes der Freiheit benommen wer-
den kann. 

Angesichts der Tatsache, dass die
Hirnforschung mit ihren Mitteln auch
Fragen der Prädikation und der Begriffe
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und damit des „Reiches der Gründe“
thematisiert13 und in ihren neuronalen
Prozessen nicht mehr nur neuronale Vor-
gänge, sondern stets mit diesen verbun-
dene semantische Dimensionen in den
Blick nimmt, erscheint es sinnvoll, für
eine derartig vorgehende Neurowissen-
schaft gewisse Rekonstruktionspflichten
gegenüber dem Bedürfnis des Menschen
nach Freiheit, ja dessen wichtiger politi-
scher Bedeutung einzuklagen. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Hirnfor-
schung mittlerweile durch die Entwick-
lung eines Gebietes wie dem der Neuro-
theologie auch Fragen der Religion und
damit der letzten Dinge und der letzten
Verantwortung in ihren Horizont lässt14,
kann man auch die Hoffnung formulieren
darauf, dass die Fragen der letzten Ver-
antwortung des Menschen in die Dis-
kurse der Hirnforschung Einlass finden
und Freiheit dann vielleicht viel reicher
formuliert werden kann, als dies bei blo-
ßer Entgegensetzung zur Natur der Fall
ist. 
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